
 
 

Information zum 
freiwilligen Praktikum in der 10. Klasse 

 
Eine Woche vor und zwei Wochen nach den Halbjahreszeugnissen haben die 
Schülerinnen und Schüler der 10. Klasse die Möglichkeit, für maximal zwei 
Wochen  ein weiteres individuelles Praktikum zu absolvieren.  
 
Ausschlaggebend für die Genehmigung dieses Praktikums ist die Tatsache, dass 
das Praktikum mit einem konkreten Ausbildungsplatz verbunden ist. Das 
bedeutet, es kann nicht gesagt werden: „Ich möchte noch einmal etwas Neues 
ausprobieren.“  
 
Verfahren: 
Das Praktikum muss mindestens 14 Tage vorher in der Schule angekündigt 
werden.  
Klassenlehrer/innen und Schulleitung (Abteilungsleitung 9/10) beraten die 
Schüler/innen, da unter anderem die schulischen Aufgaben nachgearbeitet 
werden müssen.  
 
Den Vordruck für das Praktikum erhält man im BOB (C 128). Dieses Blatt wird 
ausgefüllt und der Schulleitung (Abteilungsleitung 9/10) weitergeleitet.  Wenn 
nichts dagegen spricht, wird die Freistellung genehmigt. Nur im Fall einer 
Genehmigung besteht auch ein Versicherungsschutz während der 
Praktikumszeit. 
 
Die Betreuung findet über die Klassenlehrer statt. Das heißt, bei einer 
Krankmeldung müssen die Schule und der Betrieb informiert werden.  
Falls es zu einem vorzeitigen Abbruch des Praktikums kommt, besteht 
weiterhin Schulpflicht und die Schüler/innen müssen wieder zur Schule 
kommen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Die Berufskoordinatoren der HBG 

 

Heinrich-Böll-Gesamtschule 

Merianstraße 11–15, 50765 Köln 
Berufsorientierungsbüro (BOB) C 128 

Tel.: 0221-26 10 7 -0   (-15) 
E-Mail: bob@hbg-koeln.de 

E-Mail: betriebspraktikum@hbg-koeln.de 
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